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A) Satzungen, Verordnungen und Bekanntma- chungen der Stadt Ronnenberg

S A T Z U N G 

über die Entschädigung der ehrenamtlich Täti-
gen in den Stadtteilbüchereien der Stadt Ron-
nenberg 

Aufgrund der §§ 10 und 58 des Nds. Kommunal-

verfassungsgesetzes (NKomVG) in der derzeit gül-

tigen Fassung hat der Rat der Stadt Ronnenberg in 

seiner Sitzung am 12.10.2022 folgende Satzung 

über die Entschädigung von ehrenamtlich Tätigen 

in den Stadtteilbüchereien der Stadt Ronnenberg 

beschlossen: 

 

Präambel 

Die Stadt Ronnenberg hält in ihren Stadtteilen 
Benthe, Empelde, Ihme-Roloven, Ronnenberg so-
wie Weetzen jeweils eine Stadtteilbücherei für die 
Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Ron-
nenberg vor. Die Stadtteilbüchereien werden von 
ehrenamtlich Tätigen betrieben. Mit den ehren-
amtlich Tätigen wird ein entsprechender Ehren-
amtsvertrag geschlossen (s. Anlage 1). 

 
§ 1 
Anspruchsberechtigung 
 
Die ehrenamtlich Tätigen in den Stadtteilbücherei-

en der Stadt Ronnenberg erhalten eine monatliche 

Aufwandsentschädigung.  

 

§ 2 

Höhe der Aufwandsentschädigung 

 

Die Höhe der monatlichen Aufwandsentschädi-

gung für die ehrenamtlich Tätigen in  

den Stadtteilbüchereien der Stadt Ronnenberg ist 

der Anlage 2 zu entnehmen.  

 

 

§ 3 

Umfang der Aufwandsentschädigung 

 

Mit der im § 2 festgesetzten Aufwandsentschädi-

gung sind grundsätzlich alle mit der ehrenamtli-

chen Tätigkeit verbundenen Auslagen einschließ-

lich der Fahrt- und Reisekosten abgegolten. 

 

§ 4 

Auszahlung der Aufwandsentschädigung 

 

Die festgesetzten Aufwandsentschädigungen sind 

jeweils für einen ganzen Kalendermonat im Voraus 

fällig. 

 

§ 5 

Übertragbarkeit der Entschädigungen 

 

Die Ansprüche auf die in dieser Satzung genannten 

Entschädigungen sind nicht 

übertragbar. 

 

§ 6 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt zum 01.12.2022 in Kraft. 

 

Ronnenberg, den 02.11.2022 

Marlo Kratzke      
Bürgermeister     
    
 

Anlage 1: Ehrenamtsvertrag (Muster) 

Anlage 2: Höhe der Aufwandsentschädigung nach § 
2  
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B) Sonstige Bekanntmachungen  

Verordnung 

über die Festsetzung eines Wasserschutzgebie-

tes Deister - Deistervorland für die Wasserge-

winnungsanlagen Forst Esloh des Wasserver-

bandes Garbsen-Neustadt a. Rbge., Eckerde und 

Deisterquellen der Stadtwerke Barsinghausen 

GmbH und Landringhausen des Wasserver-

bandes Nordschaumburg in der Region Hanno-

ver, im Landkreis Schaumburg und im Land-

kreis Hameln-Pyrmont 

AZ.: 36 38 11/01, 03, 23, 34/00 

Im Interesse der öffentlichen Wasserversorgung 

sollen zum Schutz des Grundwassers im Einzugs-

gebiet der Wassergewinnungsanlagen Forst Esloh, 

Eckerde, Deisterquellen und Landringhausen im 

Bereich der Region Hannover, des Landkreises 

Schaumburg und des Landkreises Hameln-

Pyrmont die bestehenden Wasserschutzgebiete 

(WSG) modifiziert und in einer Verordnung „Was-

serschutzgebiet Deister - Deistervorland“ zusam-

mengefasst werden. 

Die Region Hannover hat nach den §§ 51 Abs. 1 

und 52 Abs. 1 des Gesetzes zur Ordnung des Was-

serhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz-WHG) so-

wie §§ 91 Abs. 1, 129 Abs. 1 Niedersächsisches 

Wassergesetz (NWG) als Untere Wasserbehörde 

die Aufgabe, Wasserschutzgebiete festzusetzten. 

Diese Aufgabe wurde der Region Hannover auf An-

trag auch für das den Landkreis Schaumburg und 

den Landkreis Hameln-Pyrmont betreffende Ge-

biet durch das Nds. Ministerium für Umwelt, Ener-

gie, Bauen und Klimaschutz übertragen. 

Vor Erlass einer WSG-Verordnung führt die Region 

Hannover gemäß § 91 NWG ein Anhörungsverfah-

ren entsprechend § 73 Verwaltungsverfahrensge-

setz (VwVfG) durch. 

Öffentliche Auslegung 

Der Verordnungsentwurf, der Schutzgebietskata-

log sowie die dazugehörigen Antragsunterlagen 

liegen in der Zeit vom 17.11.2022 bis 16.12.2023 

bei der Stadt Ronnenberg (Hansastr. 38, Rathaus 3, 

30952 Ronnenberg) während der Dienststunden 

(von 9:00 bis 12:00 Uhr) zur Einsicht aus. 

 

Aufgrund aktueller Einschränkungen beim Betre-

ten des Rathauses der Stadt Ronnenberg hinsicht-

lich der COVID-19-Pandemie ist vorab telefonisch 

ein Termin zur Einsichtnahme unter der Telefon-

nummer 0511-4600 355 zu vereinbaren. 

Außerdem liegen die Unterlagen bei der Unteren 

Wasserbehörde, Region Hannover, Fachbereich 

Umwelt, Raum 307, Wilhelmstr. 1, 30171 Hanno-

ver öffentlich aus. Eine Einsicht der Unterlagen bei 

der Region Hannover ist nur nach vorheriger tele-

fonischer Anmeldung unter 0511/616-23930 oder 

0511/616-22925 möglich. 

Die Unterlagen werden nach Vorgaben des Ge-

setzes zur Sicherstellung ordnungsgemäßer 

Planungs- und Genehmigungsverfahren wäh-

rend der COVID-19-Pandemie (PlanSiG) in der 

Zeit vom  

17.11.2022 bis 16.12.2022 (einschließlich) 

auch im Internet der Region Hannover unter 

www.bekanntmachungen.region-hannover.de 

veröffentlicht. 

Einwendungen können von jedem, dessen Belange 

durch das Vorhaben berührt werden, innerhalb 

von zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist, 

das ist bis zum 30.12.2022 (einschließlich), 

schriftlich oder zur Niederschrift bei der Region 

Hannover, Fachbereich Umwelt, Team 36.29 (Ge-

wässerschutz –Ost-) Hildesheimer Straße 20, 

30169 Hannover oder bei der Stadt Ronnenberg 

(Hansastr. 38, 30952 Ronnenberg) eingereicht 

werden. Eine Einwendung als elektronische Erklä-

rung kann an die E-Mail-Adresse gewaesser-

schutz@region-hannover.de gesendet werden. 

Die mit einer Stellungnahme verbundenen perso-

nenbezogenen Daten werden bei der Region Han-

nover gespeichert und verarbeitet. Informationen 

zum Umgang mit den Daten können Sie der den 

ausgelegten Antragsunterlagen beigefügten Daten-

schutzerklärung entnehmen. 

< 

https://www.bekanntmachungen.region-hannover.de/
mailto:gewaesserschutz@region-hannover.de
mailto:gewaesserschutz@region-hannover.de
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Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind grundsätz-

lich alle Einwendungen ausgeschlossen. 

Anschließend wird die Region Hannover einen Er-

örterungstermin mit den Behörden, die Stellung-

nahmen abgegeben haben und den Betroffenen, 

die Einwendungen erhoben haben, durchführen.  

 

Der Bürgermeister 


